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Ausgedruckt am 13. 10. 1992 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Güterbeför­
derungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Güterbeförderungsgesetz, BGBI. Nr. 63/ 
1952, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 453/i992, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Eine Vermehrung der Anzahl der Kraftfahr­
zeuge bedarf einer Genehmigung, für die, ausge­
nommen das Erfordernis der Erbringung des 
Befähigungsnachweises, dieselben Vorschriften wie 
für die Erteilung der Konzession gelten." 

2. § 5 Abs. 1 bis 6 lauten: 

,,(1) Die Konzession darf nur erteilt werden, 
wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen für 
die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
(§ 25 GewO 1973) 

1. die Zuverlässigkeit, 
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend 
dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 3 a) in 
der in Aussicht genommenen Standortgemeinde 
oder einer daran unmittelbar angrenzenden Ge­
meinde über die erforderlichen Abstellplätze außer­
halb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu 
verfügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen wäh­
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung 
vorliegen. 

(2) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann 
nicht gegeben, wenn 

1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte 
von einem Gericht zu einer drei Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen 
verurteilt wurde, solange die Verurteilung 
weder getilgt ist noch der Beschränkung der 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt (§§ 1 
bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGBI. NI. 68), oder 

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten . 
auf Grund der geltenden Vorschriften die 
Bewilligung zur Ausübung des Güterbeförde­
rungsgewerbes rechtskräftig entzogen' wurde 
oder . 

3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte 
wegen schwerwiegender Verstöße gegen die 
Vorschriften über 
a) die für den Berufszweig geltenden Entloh­

nungs- und Arbeitsbedingungen oder 
b) die Güterbeförderung, insbesondere die 

Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, die 
Gewichte und Abmessungen der Kraft­
fahrzeuge und die Sicherheit im Straßen­
verkehr und der Kraftfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde. 
(3) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, 

. wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme 
und Führung des Unternehmens erforderlichen 
finanziellen Mittel verfügbar sind. Die zur Beurtei~ 
lung der finanziellen Leistungsfähigkeit für die 
ordnungsgemäße Inbetriebnahme und Führung des 
Unternehmens heranzuziehenden Geschäftsdaten, 
aus denen die wirtschaftliche Lage des Unterneh­
mens ersichtlich ist, und die erforderlichen finanzi-

. ellen Mittel sind durch Verordnung des Bundesmi­
nisters für öffentliche Wirtschaft und' Verkehr 
festzulegen. 

(3 a) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung 
(Befähigungsnachweis) ist erfüllt durch 

1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche 
Ablegung .einer Prüfung vor einer Prüfungs­
kommission, die vom Landeshauptmann be­
stellt wird, oder 

2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission 
auf Grund von Hochschul- oder Fachschuldi­
plomen, die gründliche Kenntnisse aller 
Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 3 c 
Z 1 gewährleisten. Werden durch die Hoch-' 
schul- und Fachschuldiplome nicht alle Sach­
gebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die 
Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z 1 
nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der 
Hochschul- oder Fachschuldiplome gründli­
che Kenntnisse gewährleistet sind. 
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(3 b) Die Prüfungskommissionen sind vom 
Landeshauptmann zu bestellen. In diese Kommis­
sionen hat der Landeshauptmann zwei Personen, 
die das betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber 
oder Pächter seit mindestens drei Jahren ohne 
Unterbrechung ausüben oder in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer ebenso­
lange ohne Unterbrechung tätig sind, auf Grund 
eines Vorschlages der zuständigen Fachgruppe zu 
berufen. In die Kommissionen sind überdies unter 
Berücksichtigung der Sachgebiete der Prüfung zwei 
weitere Fachleute zu berufen; die Berufung eines 
dieser Fachleute wird vom Landeshauptmann auf 
Grund eines Vorschlages der zuständigen Kammer 
für Arbeiter und Angestellte vorgenommen. Wur­
den Vorschläge nicht innerhalb einer Frist von vier 
Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die 
jeweilige Berufung nach Anhörung der säumigen 
Stelle vorzunehmen. Zum Vorsitzenden der Kom­
mission hat der Landeshauptmann einen für diese 
Aufgabe geeigneten Beamten des höheren Dienstes 
zu bestellen. 

(3 c) Der Bundesminister für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme auf 
den jeweiligen Stand der Entwicklung des 
betreffenden Gewerbes, auf die von Personen, die 
die Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, 
üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Ge­
fahren für Leben, Gesundheit oder Eigentum, die 
von der Gewerbeausübung ausgehen, auf die für 
die Gewerbeausübung geltenden besonderen 
Rechtsvorschriften, durch Verordnung 

1. die Sachgebiete der Prüfung, 
2. die Form und Dauer der Prüfung, 
3. die Anforderungen an die Prüfer, 
4. nähere Bestimmungen über die Anberau­

mungder Termine, 
5. die auszustellenden Bescheinigungen nach 

Abs. 3 a, 
6. nähere Bestimmungen über die Wiederho­

lung der Prüfung, 
7. die Hochschul- und F~chschuldiplome, die 

gründliche Kenntnisse der Sachgebiete im 
Sinne der Z 1 gewährleisten, 

8. die vom Prüfling zu zahlende, dem 
besonderen Verwaltungsaufwand ein­
schließlich einer angemessenen Entschädi­
gung der Mitglieder der Prüfungskommis­
sion entsprechende Prüfungsgebühr, wobei 
auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Prüflings Bedacht genommen werden 
kann, 

9. die aus den Prüfungsgebühren zu zahlende 
angemessene Entschädigung der Mitglieder 
der Prüfungskommission sowie 

10. die Voraussetzung für die Rückzahlung der 
Pi-üfungsgebühr bei Nichtablegung oder 
teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die 
Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr 

festzulegen. 

(4) Die Erteilung der Konzession erfordert neben 
der Erfüllung der im Abs. 1 angeführten V orausset­
zungen 

1. bei einer natürlichen Person, daß sie Angehö­
riger einer Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist 
(EWR-Angehöriger) und als Unternehmer 
einen Sitz oder eine nicht nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat; 

2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren 
Sitz oder eine nicht nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat 
und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden 
Gesellschafter sowie alle zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafter EWR -Angehörige 
sind. Stehen einer Personengesellschaft oder 
einer juristischen Person Ariteilsrechte an einer 
Personengesellschaft zu, so haben diese die 
ihrer Rechtsform entsprechenden V orausset­
zungen gemäß der vorstehenden Regelung 
oder der Z 3 zu erfüllen; 

3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz 
oder eine nicht nur vorübergehende geschäftli­
che Niederlassung in Österreich hat, die 
Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden 
Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, Auf­
sichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden 
EWR-Angehörige sind, und die Stimmrecht 
gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% 
EWR-Angehörigen, dem Bund, einem Land 
oder einer Gemeinde zustehen; stehen Anteils­
rechte einer juristischen Person oder einer 
Personengesellschaft zu, so haben diese die 
ihrer Rechtsform entsprechenden Vorausset­
zungen gemäß der vorstehenden Regelung 
oder der Z 2 zu erfüllen. Sofern eine 
Aktiengesellschaft Eigentümerin ist, müssen 
die Aktien der Gesellschaft auf Namen lauten 
und die Übertragung nach der Satzung an die 
Zustimmung der Gesellschaft gebunden sein. 

(5) Der Landeshauptmalllt"kann von den in Abs. 4 
Z 2 und 3 angeführten Voraussetzungen ganz oder 
teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft 
hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die nicht EWR­
Angehörige sind, oder eine juristische Person 
hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder 
Aktionäre, die nicht EWR-Angehörige sind (ihrer 
nicht EWR-angehörigen Eigentümer stimmrechts­
gewährender Anteilsrechte) nachweist, daß in deren 
Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der in 
Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit 
Anteilsrechten ihre Hauptniederlassung oder ihren 
Sitz hat, 

1. keine oder' höchstens die gleichen wie die in 
Abs. 4 Z 2 und 3 festgelegten Beschränkungen 
gelten und 

2. bei der Ausübung der gewerbsmäßigen Güter­
beförderung mit Kraftfahrzeugen durch eine 
unter österreichischer Beteiligung nach den 
Rechtsvorschriften des betreffenden Staates 
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bestehende juristische Person oder Personen­
gesellschaft keinen anderen wie immer gearte­
ten Beschränkungen unterliegt, als eine ohne 
ausländische Beteiligung bestehende juristi­
sche Person oder Personengesellschaft und 

3. wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche 
Ordnung des betreffenden Staates mit derjeni­
gen Österreichs gleich oder gleichwertig ist 
und die Ausübung des Gewerbes durch die 
betreffende juristische' Person oder Personen­
gesellschaft den öffentlichen Interessen, insbe­
sondere den Interessen der österreichischen 
Wirtschaft, nicht zuwiderläuft. 

(6) Die in Abs.4 Z 1, 2 und 3 angeführten 
Voraussetzungen müssen während der gesamten 
Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden 
diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden 
nicht mehr erfüllt, so-ist die Konzession unbescha­
det der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der 
Gewerbeordnung 1973 von der zur Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

3. § 5 Abs. 7 entfällt. 

4. § 5 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmannes 
ein Gesellschafter ein, so darf die durch den Eintritt 
des Gesellschafters entstandene Personengesell­
schaft auf Grund der diesem Betrieb entsprechenden 
Konzession des Einzelkaufmannes das Gewerbe 
durch längstens sechs Monate nach der Eintragung 
der Personengesellschaft in das Firmenbuch weiter 
ausüben. Die Personengesellschaft hat die Eintra­
gung und die weitere Ausübung innerhalb von zwei 
Wochen nach Eintragung anzuzeigen. Nach Ablauf 
von sechs Monaten nach der Eintragung endigt die 
Konzession. " 

5. § 5 a samt Überschrift entfällt. 

6. In § 6 Abs. 1 und 5, § 7 Abs. 5, § 14 Abs. 8, § 15 
Abs.3 und § 15 a Abs.4 werden die Worte 
"Bundesminister für Verkehr" durch die Worte 
"Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr" ersetzt. In § 10 Abs. 1 und § 12 wird der 
Ausdruck "Lastfuhrwerksgewerbe" durch "Güter­
beförderungsgewerbe" ersetzt. 

7. § 6 a samt Überschrift entfällt. ' 

8. § 6 b samt Überschrift entfällt. 

9. § 8 Ahs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Werkverkehr liegt vor, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die beförderten Güter müssen Eigentum des 
Unternehmens oder von ihm verkauft, ge­
kauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, 
bearbeitet oder ausgebessert worden sein. 

2. Die Beförderung muß der Heranschaffung der 
Güter zum Unternehmen, ihrer Fortschaffung 
vom Unternehmen, ihrer Überführung inner­
halb oder - zum Eigengebrauch - außerhalb 
des Unternehmens dienen. 

3. Die für die Beförderung verwendeten Kraft­
fahrzeuge müssen vom eigenen Personal des 
Unternehmens geführt werden. 

4. Die die Güter befördernden Kraftfahrzeuge 
müssen dem Unternehmen gehören, von ihm 
auf Abzahlung gekauft worden sein oder 
gemietet sein. Dies gilt nicht bei Eirisatz eines 
Ersatzfahrzeuges für die Dauer eines kurzfri­
stigen Ausfalls des sonst verwendeten Kraft­
fahrzeugs. 

5. Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit 
im Rahmen der gesamten Tätigkeit des 
Unternehmens darstellen. 

(2) Zum Unternehmen im Sinne des Abs. 1 
gehören auch alle Zweigniederlassungen, weiteren 
Betriebsstätten u. dgl. sowie die auch nur vorüber-, 
gehend betriebenen Arbeitsstellen (insbesondere 
Baustellen). " 

10. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Festsetzung oder Aufhebung der Tarife 
bedarf der Genehmigung des Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Die Tarife sind 
zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes' entsprechen und volkswirtschaftli­
che Rücksichten nicht entgegenstehen." 

11. § 11 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für. öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr kann, hinsichtlich der Baustel­
lentransporte im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

a) für bestimmte Arten dei gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern (zB Baustellentrans­
pone, Kühl- und Warmhaltetransporte, 
Stückguttransporte) oder 

b) für die gewerbsmäßige Beförderung bestimin­
ter Güter über Entfernungen bis höchstens 
65 km, gerechnet in der Luftlinie vom 
Standort des Gewerbes (der weiteren Be­
triebsstätte), unter Zugrundelegung bestehen­
der Verbandsempfehlungen des Fachverban­
des für das Güterbeförderungsgewerbe ge­
mäß § 31 KartG· 1988, durch Verordnung 
verbindliche Tarife, die die durchschnittlichen 
Gesamtkösten und einen angemessenen Ge­
winn zu berücksichtigen haben, nach Maß­
gabe der folgenden Absätze festsetzen, wenn 
sich Be- und Entladeort im Inland befinden." 

12. Dem § 15 b wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Zuständige Behörde nach § 15 d ist jene 
Behörde, die das zugrundeliegende Verfahren in 
erster Instanz geführt hat." 

13. Nach § 15 c wird folgender §15 d samt 
Überschrift eingefügt: 

,,Amtshilfe 

§ 15 d. (1) Die Behörde hat schwerwiegende 
Verstöße oder wiederholt geringfügige Verstöße . 
von Unternehmern, die ihren Wohnsitz, oder von 

2 
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Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat 
haben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem 
der Unternehmer seinen Wohnsitz hat oder das 
Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn 
diese Verstöße einen Entziehungstatbestand bilden. 
Diese Benachrichtigung hat auch die von der 
Behörde getroffenen Maßriahmen zu enthalten. 

(2) Die Behörde hat jede Entziehung· einer 
Gewerbeberechtigung von Unternehmern, die ihren 
Wohnsitz, oder von Unternehmen, die ihren Sitz in 
Österreich haben, der zuständigen Behörde des 
Europäischen Wirtschaftsraumes mitzuteilen. 

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und 
Rechtshilfeabkommen werden dadurch nicht be­
rührt." 

14. Nach § 16 a wird folgender § 17 samt 
Überschrift eingefügt: 

"Verweisungen 

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden." 

15. Nach § 17 wird folgender § 18 samt 
Überschrift eingefügt: 

" Übergangsbestimmungen 

§ 18. (1) Berechtigungen zur gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern im Umfang des § 5 Abs. 1 
dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. 

Nr. .. ./ 1992, die auf Grund der bisher in Geltung 
gestandenen Vorschriften erlangt oder aufrechter­
halten worden sind, gelten nach Maßgabe ihres 
sachlichen Inhaltes und der folgenden Bestimmun­
genals entsprechende Berechtigungen im Sinne der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in der Fas­
sung BGBI. Nr ... ./1992, und der Gewerbeord­
nung 1973. 

(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesge­
setzes in der Fassung BGBI. Nr. .. ./1992 anhängige 
Verfahren sind nach der bis zum Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. .. ./1992, geltenden 
Rechtslage zu Ende zu führen." 

16. § 19 Abs. 3 bis 5 lauten: 

,,(3) § 3 a Abs. 2, § 5 Abs. 1 bis 6, § 5 Abs. 8, § 8 
Abs. 1 und 2, § 15 b Abs. 6, § 15 d und § 18 dieses 
Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr. .. ./19 .. , 
treten mit Inkrafttreten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft. 

(4) § 5 Abs.7, § 5 a und § 6 b, in der Fassung 
BGBI. Nr. 453/1992, treten mit dem Inkrafttreten 
des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum außer Kraft. 

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset­
zes können bereits von dem seiner Kundmachung . 
folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen 
jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes in Kraft treten." 

17. § 20 lautet: 

,,§ 20. Mit der Vollziehung ist der Bundesmi~ister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, hinsichtlich 
des § 11 a im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten, betraut." 
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VORBLATT 

Problem: 

Das Güterbeförderungsgesetz entspricht teilweise nicht dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen). Betroffen davon sind insbesondere Bestimmungen über die 
Voraussetzungen zur Gewerbeausübung und die Niederlassungsfreiheit. 

, Ziel: 

Innerstaatliche Umsetzung des EWR-Abkommens im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs. 

Problemlösung: 

Einige Bestimmungen des Güterbeförderungsgesetzes werden neu geregelt. 

Inhalt: 

Die Novelle enthält Bestimmungen über die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und die fachliche 
Eignung, eine Änderung der Definition des Werkverkehrs, die Gleichstellung von EWR-Angehörigen mit 
österreichischen Staatsbürgern hinsichtlich der Gewerbeausübung und die Amtshilfe in diesen Bereichen in 
Ausführung der entsprechenden EG-Richtlinien. 

Alternativlösungen : 

Keine. 

Kosten: 

Im Rahmen der Amtshilfe und der auszustellenden Bescheinigungen auf Grund der EG-Richtlinien 
kann es zu zusätzlichen Kosten kommen, deren Höhe derzeit nicht quantifizierbar ist. 

EG-Konformität: 

Ist gegeben, da es sich um eine Anpassung an EG-Vorschriften handelt. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Durch die teilweise Übernahme des Rechtsbe­
standes der Europäischen Gemeinschaft im Euro­
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) wer­
den einige Änderungen des Güterbeförderungsge­
setzes notwendig. Diese Anpassungen betreffen im 
wesentlichen: 

die Voraussetzungen für die Ausübung des 
Güterbeförderungsgewerbes, insbesondere 
die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Zuver­
lässigkeit und die fachliche Eignung, 
die Gleichstellung der Angehörigen einer 
Vertragspartei des Abkommens über den 
EWR (EWR-Angehörige) mit österreichi­
schen Staatsbürgern hinsichtlich der Nieder­
lassungsfreiheit, 
die Definition des Werkverkehrs sowie 
die Amtshilfe im Falle von Verstößen, die 
einen Konzessionsentziehungstatbestand dar­
stellen und bei der Entziehung der Gewerbe­
berechtigung. 

Zusätzlich werden auch legistisch notwendig 
gewordene Änderungen vorgenommen. Zu den 
einzelnen Punkten darf auf den Besonderen Teil 
verwiesen werden. 

Die gegenständliche Anpassung des Güterbeför­
derungsgesetzes dient der Umsetzung der im 
Anhang XIII des EWR-Abkommensangeführten 
Richtlinien 374 L 0561, 374 L 0562, 377 L 0796, 
384 L 0647, 389 L 0438, 390 L 0398. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 

. Z 8 B-VG ("Angelegenheiten des Gewerbes und der 
Industrie"). 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 3 a Abs. 2): 

Durch den Entfall des § 5 a ist auch' das Zitat zu 
streichen. 

Zu Z 2 (§ 5 Abs. 1 bis 6): 

In Abs. 1 werden die zusätzlich zu den 
Bestimmungen der Gewerbeordnung geltenden 

Voraussetzungen für die Ausübung des Güterbeför­
derungsgewerbes ausdrücklich geregelt. Liegen 
diese Voraussetzungen nicht mehr vor, so ist die 
Gewerbeberechtigung zu entziehen. 

Abs. 2 regelt im besonderen die für die Ausübung 
des Güterbeförderungsgewerbes erforderliche Zu­
verlässigkeit, wobei es sich hierbei nur um eine 
demonstrative Aufzählung handelt. Durch die 
Beschränkung auf jene Verurteilungen, die noch 
nicht getilgt sind oder noch nicht der beschränkten 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegen, wird 
der Richtlinie des Rates der EG vom 12. November 
1974, 74/5611EWG, in der Fassung der Richtlinie 
des Rates der EG vom 21. Juni 1989, 89/438/EWG, 
entsprochen. 

Der Tatbestand der Z 3 umJaßt verwaltungs­
rechtliche, schwerwiegende Verstöße. Durch die 
Einschränkung auf "schwerwiegend" wird sicherge­
stellt, daß nicht schon jede geringfügige Verletzung 
der genannten Rechtsvorschriften den Antritt zum 
Gewerbe unmöglich macht oder zu einer Entzie­
hung der Gewerbeberechtigung führt. Durch diese 
Bestimmung werden vor allem jene Verstöße erfaßt, 
die mit der Ausübung des Güterbeförderungsgewer­
bes im engen Zusammenhang sJehen: insbesondere 
gewerberechtliche, kraftfahrrechtliche, straßenpoli­
zeiliche und arbeits- und sozial rechtliche Vorschrif­
ten. Beispielsweise bei wiederholt begangenen 
geringfügigen Verwaltungsübertretungen - auch 
wenn sie nicht einschlägiger Natur sind- und 
wiederholten gerichtlichen Verurteilungen, die 
nicht unter Z 1 fallen, ist die Zuverlässigkeit 
ebenfalls nicht gegeben . 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Güterbe­
förderungsunternehmer wird, in Abs. 3 geregelt. 
Durch Verordnung des Bundesministers für öffent­
liche Wirtschaft und Verkehr erfolgen die näheren 
Bestimmungen unter Berücksichtigung der Richtli­
nie 74/5611EWG, in der Fassung der Richtlinie 
89/438/EWG. 

Abs. 3 a bestimmt die persönlichen V orausset­
zungen der fachlichen Eignung für das Güterbeför­
derungsgewerbe ; eine gemäß Z 2 ausgestellte 
Bescheinigung stellt keinen Bescheid dar, da es sich 
bloß um eine Beurkundung handelt. Eine solche 
Bescheinigung kann auch nur teilweise die, Prüfung 

J 
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681 der Beilagen 7 

ersetzen. Dies hat zur Folge, daß für jene 
Sachgebiete, die von der Bescheinigung nicht erfaßt 
sind, zusätzlich eine entsprechende Teilprüfung 
nach Z 1 abzulegen ist. Die Bescheinigungen sind 
von der Prüfungskommission auszustellen. Die 
näheren Bestimmungen werden gemäß Abs. 3 c 
durch Verordnung vom Bundesminister für öffentli­
che Wirtschaft und Verkehr in Ausführung der 
Richtlinie des Rates der EG vom 12. Dezember 
1977, 771796/EWG, und der Richtlinie 
74/S611EWG, jeweils in der Fassung der Richtlinie 
89""/438/EWG, erlassen. 

Abs. 3 b regelt die Zusammensetzung der Prü­
fungskommission und entspricht dem bisherigen 
§ 5 a Abs. 3. 

Abs. 4, 5 und 6 regeln die. Gleichstellung von 
EWR-Angehörigen sowie von Personengesellschaf­
ten und juristischen Personen mit österreichischen 
Staatsbürgern. 

Da nach dem EWR-Abkommen eine unter­
schiedliche Behandlung auf Grund der Staatsbür­
gerschaft als diskriminierend gilt, darf als Konzes- . 
sionserteilungserfordernis die Staatsbürgerschaft 
des Niederlassungsstaates nicht verlangt werden. Es 
wird daher bei natürlichen Personen das Erfordernis 
einer österreichischen Staatsbürg~rschaft durch das 
Erfordernis der Angehörigkeit zu einer Vertrags­
partei des EWR-Abkommens ersetzt. 

Sowohl natürlichen als auch juristischen Perso­
nen und Personengesellschaften wird als weiteres 
Konzessionserteilungserfordernis ein Unterneh­
menssitz oder eine nicht nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich vorge­
schrieben. Auch hier wird der Richtlinie 
74/S611EWG, in der Fassung der Richtlinie 
89/438/EWG, entsprochen. 

Da mit Inkrafttreten des Erwerbsgesellschaften­
gesetzes offene Erwerbsgesellschaften und Kom­
manditerwerbsgesellschaften als neue Formen von 
Personengesellschaften geschaffen wurden, die 
nicht als "Personengesellschaft des Handelsrechts" 
zu qualifizieren sind, wird ein Überbegriff "Perso­
nengesellschaft" gebildet, der beide Formen, sowohl 
Personengesellschaften des Handelsrechts als auch 
eingetragene ErWerbsgesellschaften, umfaßt. 

Zu Z 3 (§ 5 Abs. 7): 

Durch die Aufhebung der Bedarfsprüfungdurch 
den Verfassungsgerichtshof und die Übernahme des 
EG-Rechts im Bereich der Leistungsfähigkeit ist 
diese Sonderbestimmung obsolet geworden. 

Zu Z 4 (§ 5 Abs. 8): 

Zum neuen Begriff "Personengesellschaft" wird 
auf die Erläuterungen zu Z 2 verwiesen. An die 

Stelle des Wortes "Handelsregister" tritt das Wort 
"Firmenbuch", Bundesgesetz über das Firmenbuch, 
BGBI. Nr. 10/1991. 

Durch den Entfall des § 5 Abs. 7 wird der letzte 
Satz obsolet. 

ZuZ5(§5a): 

Diese Bestimmung konrite wegen der Neurege­
lung in § 5 Abs. 3 a, 3"b und 3 centfallen. 

ZuZ6: 

Hier erfolgt bloß eine redaktionelle Anpassung. 

ZuZ7 (§6a): 

Diese Bestimmung ist seit dem 1. Mai 1984, dem 
Inkrafttreten der Verordnung des Bundesministers 
für Verkehr über. die Befähigungsprüfung, nicht 
mehr anwendbar und daher aus dem Rechtsbestand 
auszuscheiden (Art. III Abs. 10 BGBL 
Nr. 630/1982) .. 

Zu Z 8 (§ 6 b): 

Die Richtlinie des Rates der EG vom 12. Novem­
ber 1974, 74/S611EWG, in der Fassung der 
Richtlinie des Rates der EG vom 21. Juni 1989, 
89/438/EWG, legt fest, daß mangelnde Zuverläs­
sigkeit auch dann gegeben ist, wenn der Unterneh­
mer Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten 
begangen hat, sodaß nunmehr auch die Übertretung. 
von Arbeitszeitvorschriften zur Konzessionsentzie­
hung führen kann. Die bisherige Regelung steht 
dazu im Widerspruch und ist daher aufzuheben. Die 
Bestimmungen des Abs. 2 sind seit der Aufhebung 
der Bedarfsprüfung durch den Verfassungsgerichts­
hof nicht mehr anwendbar und daher ebenfalls aus 
dem Rechtsbestand auszuscheiden. 

Zu Z 9 (§ 8 Abs. 1 und 2): 

Der Werkverkehr ist entsprechend der ersten 
Richtlinie des Rates über die Aufstellung gemeinsa­
mer Regeln für bestimmte Beförderungen im 
Güterkraftverkehr zwischen Mitgliedstaaten vom 
23. Juli 1962, in der Fassung der Richtlinie 
S4/647/EWG (zuletzt geändert durch die Richtli­
nie 90/398/EWG), neu zu definieren. 

Zu Z 10, 11 und 17 (§ 11 Abs. 1, § 11 a Abs. 1 und 
§ 20): 

Hier . erfolgt bloß eine Anpassung an die 
bestehende Rechtslage auf Grund des Bundesmini­
steriengesetzes. 

Zu Z 12 (§ 15 b Abs. 6): 

Zuständig im Sinne des § 15 d Abs. 1 und 2 sind 
daher die Behörden der allgemeinen staatlichen 
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Verwaltung (Bezirkshauptmannschaften, Magi­
strate); im Sinne des § 15 d Abs. 1 auch die 
Bundespolizeibehörden. 

ZuZ13 (§15d): 

Die Mitteilungspflicht bei schwerwiegenden 
Verstößen oder mehrfachen geringfügigen Verstö­
ßen von Güterverkehrsunternehme(r)n,' die keine 
Gewerbeberechtigung auf Grund des Güterbeförde­
rungsgesetzes haben, wird nunmehr in Abs. 1 
ausdrücklich geregelt. Auch hier wird der Richtlinie 
74/561/EWG, in der Fassung der Richtlinie 
89/438/EWG, entsprochen. Um die Einpeitlichkeit 
der Vollziehung zu gewährleisten, soll diese 
Miheilungspflicht auch gegenüber Staaten gelten, 
die nicht Vertragsparteien des EWR-Abkommens 
sind. 

In Abs. 2 wird die Mitteilung des Entzugs einer 
Gewerbeberechtigung gegenüber der zuständigen 
Behörde des Europäischen Wirtschaftsraumes nor­
miert. Davon erfaßt sind sowohl österreichische 
Unternehmen, als auch Unternehmen, die sich auf 
Grund der Gleichstellung mit österreichischen 
Unternehmen in Österreich niedergelassen haben. 

Zu Z 14 (§ 17): 

Durch diese Änderung soll entsprechend der 
Richtlinie 62 der Legistischen Richtlinien 1990 
klargestellt werden, daß Verweisungen auf Bestim­
mungen anderer Bundesgesetze als dynamische 
Verweisungen zu verstehen sind, soweit nichts 
anderes ausdrücklich angeordnet ist. 

Zu Z 15 (§ 18 Abs. 1 und 2): 

Durch entsprechende Übergangsbestimmungen 
soll die Weitergeltung der bisherigen Gewerbebe­
rechtigungen klargestellt werden., Anhängige Ver­
fahren sind nach der bisherigen Rechtslage zu Ende 
zu führen. 

Zu Z 16 (§ 19 Abs. 3 bis 5): 

Die EWR-relevanten Bestimmungen treten ge­
meinsam mit dem EWR-Abkommen in Kraft. 
Verordnungen können bereits nach Kundmachung 
dieses Gesetzes erlassen werdeq., um' die damit 
verbundenen Vorbereitungen rechtzeitig treffen zu 
können. ' 
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Textgegenüberstellung 

Geltender Text 

Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 

pa.(l) ... 

(2) Eine' Vermehrung der Anzahl der Kraftfahrzeuge bedarf einer 
Genehmigung, für die, ausgenommen das Erfordernis der Erbringung des 
Befähigungsnachweises (§ 5 a), dieselben Vorschriften wie für die Erteilung der 
Konzession gelten. 

§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für 
die Ausübung eines konz'essionierten Gewerbes (§ 25 GewO 1973) erfüllt sind, 
der Befähigungsnachweis erbracht ist (§ 5 a) und der Betrieb leistungsfähig ist. 
Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessionsumfang 
(§ 3 a) in der in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder in einer daran 
unmittelbar angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Abstellplätze 
außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen. 

(2) aufgehoben 

Neue Fassung 

Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 

§ 3 a. (l) unverändert 

(2) Eine Vermehrung der Anzahl der Kraftfahrzeuge bedarf einer 
Genehmigung, für die, ausgenommen das Erfordernis der Erbringung des 
Befähigungsnachweises, dieselben Vorschriften wie für die Erteilung der 
Konzession gelten. 

§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen 
Voraussetzungen für die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes (§ 25 GewO 
1973) 

1. die Zuverlässigkeit, 
2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend. dein beabsichtigten 
Konzessionsumfang (§ 3 a) in der in Aussicht genommenen Standortgemeinde 
oder einer daran unmittelbar angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen 
Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen. 
Sämtliche Voraussetzungen müssen während der gesamten Dauer der 
Gewerbeausübung vorliegen. 

(2) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn 
1. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte von einem Gericht zu einer drei 

Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr 
als 180 Tagessätzen verurteilt wurde, solange die Verurteilung weder getilgt 
ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt 
(§§ 1 bis 6 Tilgungsgesetz 1972, BGB!. Nr. 68), oder 

2. dem Antragsteller oder Gewerbeberechtigten auf Grund der geltenden 
Vorschriften die Bewilligung zur Ausübung des Güterbeförderungsgewer­
bes rechtskräftig entzogen wurde oder 

3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte wegen schwerwiegender 
Verstöße gegen die Vorschriften über 
a) die für den Berufszweig geltenden Entlohnungs- und Arbeitsbedingun­

gen oder 
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Geltender Text 

(3) Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Betriebes hat die Behörd~ 
darauf Bedacht zu nehmen, daß die wirtschaftliche Lage des Bewerbers, 
insbesondere seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse, die ordnungsge­
mäße Gewerbeausübung erwarten läßt. 

Neue Fa'ssung 

b) die Güterbeförderung, insbesondere die Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer, die Gewichte und Abmessungen der Kraftfahrzeuge und die 
Sicherheit im Straßenverkehr und der Kraftfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn die zur ordnungsgemä­
ßen Inbetriebnahme und Führung des Unternehmens erforderlichen finanziellen 
Mittel verfügbar sind. Die zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit für 
die ordnungsgemäße Inbetriebnahme und Führung des Unternehmens 
heranzuziehenden Geschäftsdaten, aus denen die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens ersichtlich ist, und die erforderlichen finanziellen Mittel sind 
durch Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
festzulegen. 

(3 a) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) ist 
erfüllt durch 

1. die Bescheinigung über die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor einer 
Prüfungskommission, die vom Landeshaupimann bestellt wird, oder 

2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission auf Grund von Hochschul­
oder Fachschuldiplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der 
Prüfung im Sinne des Abs. 3c Z 1 gewährleisten. Werden durch die 
Hochschul- und Fachschuldiplome nicht alle Sachgebiete der Prüfung 
abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z 1 nur 
jene Sachgebiete, für die auf Grund der Hochschul- oder Fachschuldiplome 
gründliche Kenntnisse gewährleistet sind. 

(3 b) Die Prüfungskommissionen sind vom Landeshauptmann zu bestellen. In 
diese Kommissionen hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das 
betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter seit mindestens drei 
Jahren ohne Unterbrechung ausüben oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer 
oder Filialgeschäftsführer ebensolange ohne Unterbrechung tätig sind, auf Grund 
eines Vorschlages der zustandigen Fachgruppe zu berufen. In die Kommissionen 
sind überdies unter Berücksichtigung der Sachgebiete der Prüfung zwei weitere 
Fachleute zu berufen; die Berufung eines dieser Fachleute wird vom 
Landeshauptmann auf Grund eines Vorschlages der zuständigen Kammer für 
Arbeiter und Angestellte vorgenommen. Wurden Vorschläge nicht innerhalb 
einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die jeweilige 
. Berufung nach Anhörung der säumigen Stelle vorzunehmen. Zum Vorsitzenden 
der Kommission hat der Landeshauptmann einen für diese Aufgabe geeigneten 
Beamten des höheren Dienstes zu bestellen. 
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Geltender Text 

(4) Die Erteilung der Konzession erfordert neben der Erfüllung der im Abs. 1 
angeführten Voraussetzungen . 

1. bei einer natürlichen Person, daß sie österreichischer Staatsbürger ist und 
ihren Wohnsitz im Inland hat; 

2. bei einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, daß sie ihren Sitz im 
Inland hat und mehr als 75% ihrer persönlich haftenden Gesellschafter sowie 
alle zur Vertretung berechtigten Gesellschafter österreichische Staatsbürger 
sind, die ihren Wohnsitz im Inland haben. Stehen einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes oder einer juristischen Person Anteilsrechte an einer 

Neue Fassung 

(3 c) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat unter 
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden 
Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch 
nehmen, üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, auf die für 
die Gewerbeausübung geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch Verord­
nung 

1. die Sachgebiete der Prüfung, 
2. die Form und Dauer der Prüfung, 
3. die Anforderungen an die Prüfer, 
4. nähere Bestimmungen über die Anberaumung der Termine, 
5. die auszustellenden Bescheinigungen nach Abs. 3 a, 
6. nähere Bestimmungen über die Wiederholung der Prüfung, 
7. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche Kenntnisse der 

Sachgebiete im Sinne der Z 1 gewährleisten, 
8. die· vom Prüfling zu zahlende, dem besonderen Verwaltungsaufwand 

einschließlich einer angemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Pr~fungskommission entsprechende Prüfungsgebühr, wobei auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Prüflings Bedacht genommen werden 
kann, 

9. die aus den' Prüfungsgebühren zu zahlende angemessene Entschädigung 
der Mitglieder der Prüfungskommission sowie 

10. die Voraussetzung für die Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei 
Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der 
rückzuzahlenden Prüfungsgebühr 

festzulegen. 

(4) Die Erteilung der Konzession erfordert neben der Erfüllung der im Abs. 1 
angeführten Voraussetzungen 

1. bei einer natürlichen Person, daß sie Angehöriger einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist (EWR-Angehöri­
gel;") und als Unternehmer einen Sitz oder eine nlcht.nur vorübergehende 
geschäftliche Niederlassung in Österreich hat; 

2, bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur 
vorübergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat und mehr als 
75% ihrer persönlich haftenden Gesellschafter sowie alle zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafter EWR-Angehörige sind. Stehen einer Personen­
gesellschaft oder einer juristischen Person Anteilsrechte an einer 
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PersoneI:1gesellschaft des Handelsrechtes zu, so haben diese die ihrer 
Rechtsform entsprechenden Voraussetzungen gemäß der vorstehenden 
Regelung oder der Z 3 zu erfüllen; 

3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz im Inland hat, die Mehrheit 
der Mitglieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Geschäftsführer, Vorstand, 
Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden österreichische Staatsbürger 
sind und die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% 
österreichischen Staatsbürgern, dem Bund, einem Land oder einer 
Gemeinde zustehen; stehen Anteilsrechte einer juristischen Person oder 
einer Personengesellschaft des Handelsrechtes zu, so haben diese die ihrer 
Rechtsform entsprechenden Voraussetzungen gemäß der vorstehenden 
Regelung oder der Z 2 zu erfüllen. Sofern eine Aktiengesellschaft 
Eigentümerin ist, müssen die Aktien der Gesellschaft auf Namen lauten und 
die Übertragung nach der Satzung an die Zustimmung der Gesellschaft 
gebunden sein. 

(5) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 4 Z 2 und 3 angeführten 
Voraussetzungen ganz oder teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft 
des Handelsrechtes hinsichtlich ihrer ausländischen Gesellschafter oder eine 
juristische Person hinsichtlich ihrer ausländischen Organe, Gesellschafter oder 
Aktionäre (ihrer ausländischen Eigentümer stimmrechtsgewährender Anteils­
rechte) nachweist, daß in deren Heimatstaat oder in dem Staat, in dem eine der in 
Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten ihre Hauptnieder­
lassung oder ihren Sitz hat, 

1. keine oder höchstens die gleichen wie die in Abs. 4 Z 2 und 3 festgelegten 
Beschränkungen gelten und 

2. bei der Ausübung der gewerbsmäßigen Güterbeförderung mit Kraftfahrzeu­
gen durch eine unter österreichischer Beteiligung nach den Rechtsvorschrif­
ten des betreffenden Staates bestehende juristische Person oder 
Personengesellschaft des Handelsrechtes keinen anderen wie immer 
gearteten BeschFänkungen unterliegt, als eine ohne ausländische Beteiligung 
bestehende juristische Person oder Personengesellschaft des Handelsrech­
tes, und wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche Ordnung des 
betreffenden Staates mit derjenigen Österreichs gleich oder gleichwertig ist 
und die Ausübung des Gewerbes durch die betreffende juristische Person 
oder Personengesellschaft des Handelsrechtes den öffentlichen Interessen, 
insbesondere den Interessen der österreichischen Wirtschaft, nicht 
zuwiderläuft. 

Neue Fassung 

Personengesellschaft zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechen­
den Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 3 zu 
erfüllen; . 

3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur 
vorübergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat, die 
Mehrheit der Mitglieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Geschäftsführer, 
Vorstand, Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden EWR-Angehörige 
sind, und die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% 
EWR-Angehörigen, dem Bund, einem Land oder einer Gemeinde zustehen; 
stehen Anteilsrechte einer juristischen Person oder einer Personengesell­
schaft zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechenden 
Voraussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 2 zu 
erfüllen. Sofern eine Aktiengesellschaft Eigentümerin ist, müssen die Aktien 
der Gesellschaft auf Namen lauten und die Übertragung nach der Satzung 
an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden sein. 

(5) Der Landeshauptmann kann von den in Abs.4 Z 2 und 3 angeführten 
Voraussetzungen ganz oder teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft 
hinsichtlich ihrer Gesellschafter, die nicht EWR-Angehörige sind, oder eine 
juristische Person hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder Aktionäre, die 
nicht EWR-Angehörige sind (ihrer nicht EWR-angehörigen Eigentümer 
stimmrechtsgewährender Anteilsrechte) nachweist, daß in deren Heimatstaat 
oder in dem Staat, in dem eine der in Abs. 4 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften 
mit Anteilsrechten ihre Ha!-,ptniederlassung oder ihren Sitz hat, 

1. keine oder höchstens die gleichen wie die in Abs. 4 Z 2 und 3 festgelegten 
Beschränkungen gelten und 

2. bei der AusübUrig der gewerbsmäßigen Güterbeförderung mit Kraftfahrzeu­
gen durch eine unter österreichischer Beteiligung nach den Rechtsvorschrif­
ten des betreffenden Staates bestehende juristische Person oder 
Personengesellschaft keinen anderen wie immer gearteten Beschränkungen 
unterliegt, als eine ohne ausländische Beteiligung bestehende juristische 
Person oder Personengesellschaft und 

3. wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche Ordnung des betreffenden 
Staates mit derjenigen Österreichs gleich. oder gleichwertig ist und die 
Ausübung des Gewerbes durch die betreffende juristische Person oder 
Personengesellschaft den öffentlichen Interessen, insbesondere den 
Interessen der österreichischen Wirtschaft, nicht zuwiderläuft. 
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Geltender Text 

(6) Die in Abs. 4 Z 2 und 3 angeführten Voraussetzungen müssen während der. 
gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Voraussetzun­
gen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbeschadet 
der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der Gewerbeordnung 1973 von der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

(7) Die Voraussetzungen des Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbeaus­
übung sowie. der Leistungsfähigkeit des Betriebes entfallen, wenn der 
Rechtsträger, der gemäß § 11 Abs. 4 bis 7 GewO 1973 durch sechs Monate zur 
weiteren Gewerbeausübung auf Grund der Konzession eines anderen 
Rechtsträgers berechtigt ist, spätestens drei Monate vor Ablauf der in § 11 Abs. 4 
bis 7 GewO 1973 festgelegten sechsmonatigen Frist um die Erteilung einer 
Konzession ansucht, die der gemäß § 11 Abs. 4 bis 7 GewO 1973 weiter 
ausgeübten vollinhaltlich entspricht. 

(8) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmannes ein Gesellschafter ein, so darf 
die durch den Eintritt des Gesellschafters entstandene Personengesellschaft des 
Handelsrechtes auf Grund der diesem Betrieb entsprechenden Konzession des 
Einzelkaufmannes das Gewerbe durch längstens sechs Monate nach der 
Eintragung der Personengesellschaft des Handelsrechtes in das Handelsregister 
weiter ausüben. Die Personengesellschaft des Handelsrechtes hat die Eintragung 
und die weitere Ausübung innerhalb von zwei Wochen nach der Eintragung 
anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Monaten nach der Eintragung endigt die 
Konzession. Für die Erteilung einer Konzession an die Personengesellschaft des 
Handelsrechtes gilt Abs. 7. 

(9) ... 

Befähigungsnachweis 

§ 5 a. (1) Die Befähigung ist durch Zeugnisse über eine mindestens vierjährige 
fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in einem dem 
Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig sowie über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung vor einer Kommission· nachzuweisen. Unter fachlicher 
Tätigkeit ist eine Tätigkeit zu verstehen, die geeignet ist, die Erfahrungen und 
Kenntnisse - insbesondere in technischer und kaufmännischer Hinsicht - zu 
vermitteln, die zur selbständigen Ausübung des betreffenden Gewerbes 
erforderlich sind. 

Neue Eassung 

(6) Die in Abs. 4 Z 1,2 und 3 angeführten Voraussetzungen müssen während 
der gesamten Dauer der Gewerbeausübllng vorliegen. Werden diese Vorausset­
zungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession 
unbeschadet der Bestimmungen der §§ 87 bis 91 der Gewerbeordnung 1973 von 
der zur Erteilung der Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. 

(7) entfällt 

(8) Tritt in den Betrieb eines Einzelkaufmannes ein Gesellschafter ein, so darf 
die durch den Eintritt des Gesellschafters entstandene Personengesellschaft auf 
Grund der diesem Betrieb entsprechenden Konzession des Einzelkaufmannes das 
Gewerbe durch längstens sechs Monate nach der Eintragung der Personengesell­
schaft in das Firmenbuch weiter ausüben. Die Personengesellschaft hat die 
Eintragung und die weitere Ausübung innerhalb von zwei Wochen nach 
Eintragung anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Monaten nach der Eintragung 
endigt die Konzession. 

(9) unverändert 

§ 5 a. samt Überschrift entfällt 
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(2) Der Bundesminister für Verkehr. hat unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von 
Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, üblich erweise 
gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit oder Eigentum, 
die von der Gewerbeausübung ausgehen können, auf die an die selbständige 
Ausübung des Gewerbes zu stellenden' Anforderungen und auf die für das 
Gewerbe \geltenden besonderen ·Rechtsvorschriften durch Verordnung die 
erforderlichen Vorschriften für die Zulassung zu den Prüfungen und den Stoff 
der schriftlichen und mündlichen Prüfung zu erlassen. . 

(3) Die Prüfungskommissionen sind vom Landeshauptmann zu bestellen. In 
diese Kommissionen hat der Landeshauptmann zwei Personen, die das 
betreffende Gewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter seit mindestens drei 
Jahren ohne Unterbrechung ausüben oder in diesem Gewerbe als Geschäftsführer 
oder Filialgeschäftsführer ebensolange ohne Unterbrechung tätig sind, auf Grund 
eines Vorschlages der zuständigen Fachgruppe zu berufen. In die Kommissionen 
sind überdies unter Berücksichtigung der Fachgebiete der Prüfung zwei weitere 
Fachleute zu berufen; die Berufung eines dieser Fachleute wird vom 
Landeshauptmann auf Grund eines Vorschlages der zuständigen Kammer für 
Arbeiter und Angestellte vorgenommen. Wurden Vorschläge' nicht innerhalb 
einer Frist von vier Wochen erstattet, hat der Landeshauptmann die jeweilige 
:Berufung nach Anhörung der säumigen Stelle vorzunehmen. Zum Vorsitzenden 
der Kommission hat der Landeshauptmann einen für diese Aufgabe geeigneten 
Beamten des höheren Dienstes zu bestellen. 

(4) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Landeshauptmann. 

(5) De.r;- Bundesminister für Verkehr hat ~nter Bedachtnahme auf den 
Prüfungsstoff für das betreffende Gewerbe durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über 

1. die an die prüfenden Fachleute zu stellenden Anforderungen, 
2. die Anberaumung der Prüfungstermine, 
3. das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 
4. die Dauer der Prüfung, 
5. die auszustellenden Zeugnisse, 
6. die vom Prüfling zu zahlende, dem besonderen Verwaltungsaufwand 

einschließlich einer angemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission entsprechende Prüfungsgebühr, wobei auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Prüflings Bedacht genommen werden 
kann, 

Neue Fassung ...... 
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7. die aus den Prüfungs gebühren zu zahlende angemessene Entschädigung der 
Mitglieder der Prüfungskommission sowie 

8. die Voraussetzung für die Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei 
Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der 
rückzuzahlenden Prüfungsgebühr zu erlassen. 

Ausübung der Konzession 

§ 6 a. (1) Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau - in 
Angelegenheiten von Güterbeförderungen in Entfernungen von mehr als 65 km, 
gerechnet in der Luftlinie vom Standort des Gewerbes, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft - kann nach 
Maßgabe des Standes der Entwicklung des Straßengüterverkehrs mit 
Kraftfahrzeugen mit Verordnung die Ausübung der gewerbsmäßigen Beförde­
rung von Gütern mit Kraftfahrzeugen an die Voraussetzung binden, daß der 
Konzessionsinhaber (in den Fällen des § 3 oder § 56 der Gewerbeordnung der 
Stellvertreter) den Nachweis einer mit Erfolg abgelegten Prüfung erbracht hat. 

(2) Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau in 
Angelegenheiten von Güterbeförderungen in Entfernungen von mehr als 65 km, 
gerechnet in der Luftlinie vom Standort des Gewerbes, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft - kann nach 
Maßgabe des Standes der Entwicklung des Straßengüterverkehrs mit 
Kraftfahrzeugen mit Verordnung auch nur die Ausübung der gewerbsmäßigen 
Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, für die Tarife festgelegt worden 
sind (§ 10) oder für die sonst besondere einschlägige rechtliche 'und technische 
Kenntnisse erforderlich sind, an die Voraussetzung der Erbringung des 
Nachweises nach Abs. 1 binden. 

(3) Die Prüfung hat den Nachweis der jeweils erforderlichen Kenntnisse, 
insbesondere über den Frachtvertrag, die Frachtpapiere, den inländischen und 
den internationalen Verkehr, die Abfassung eines Angebotes, die Erstellung von 
Kalkulationen und die geltenden Handelsbräuche, zu erbringen. 

(4) Die Prüfung nach Abs. 1 ist bei der nach dem Standort des Gewerbes in 
Betracht kommenden zuständigen Fachgruppe für das Lastfuhrwerksgewerbe 
abzulegen. 

(5) Die Prüfung ist auf Grund einer Prüfungsordnung abzuhalten, die 
Bestimmungen über die Prüfungsgegenstände (Abs. 3), den Prüfungsvorgang im 

Neue Fassung 

§ 6 a. samt Überschrift entfällt 
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einzelnen und über eine angemessene Prüfungs taxe zu enthalten hat. Die 
Prüfungsordnung ist vom Fachverband für das Lastfuhrwerksgewerbe zu erlassen 
und bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau. Sie ist zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes entspricht. 

(6) Die Prüfungsordnung ist im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
kundzumachen und tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft . 

. (7) Unternehmer, die innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes vom 27. Feber 1963, BGBI. Nr. 54, tatsächlich Beförderungen 
der im Abs. 1 oder 2 angeführten Art ausgeübt haben, sind vom Erfordernis der 
Ablegung der Prüfung befreit. Im übrigen finden die Bestimmungen des § 23 ader 
Gewerbeordnung sinngemäß Anwendung. 

Bestimmungen über die Konzessionsentziehung 

§ 6 b. (1) Bei der Gewerbeausübung begangene Übertretungen von 
Arbeitszeitvorschriften sind keine Übertretungen von Rechtsvorschriften, die den 
Gegenstand des Gewerbes bildende Tätigkeiten regeln (§ 87 Abs. 1 Z 2 lit. a 
GewO 1973), es sei denn, daß die den Fahrten zugrunde liegenden 
Transportaufträge den Lenker zu einer erheblichen Überschreitung der in den 
Arbeitszeitvorschriften geregelten Lenkzeiten veranlassen. 

(2) § 89 Abs. 2 GewO 1973 ist auch dann anzuwenden, wenn Güterfernverkehr 
im Sinne des § 3 Abs. 5 nic~t ausgeübt wird. 'Im Falle der Konzessionsentziehung 
gemäß der ,:"orstehenden Regelung verbleibt dem Konzessionsinhaber, sofern 
nicht auch für den Güternahverkehr (§ 3 Abs. 3) die Voraussetzungen für den 
§ 89 Abs. 2 GewO 1973 vorliegen, die Berechtigung zur Ausübung dieses 
Verkehrs; hiebei gelten §§ 3 Abs. 6 und 6 Abs. 2 sinngemäß. 

Abschnitt III. 

Bestimmungen über den Werkverkehr 

Werkverkehr 

§ 8. (1) Werkverkehr liegt vor, wenn: 
1. die beförderten Güter zum Verbrauch oder zur V erwendung, Verarbeitung, 

Veredelung, Ausbesserung oder Reinigung im eigenen Betrieb oder zur 
gewerbsmäßigen Vermietung bestimmt sind oder zur Wiederveräußerung 

Neue Fassung 

. § 6 b. samt Überschrift entfällt. 

Abschnitt III. 

Bestimmungen über den Werkverkehr 

Werkverkehr 

§ 8. (1) Werkverkehr liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm 

verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder 
ausgebessert worden sein. 
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erworben oder in Kommission übernommen oder vom Unternehmer 
erzeugt, gefördert oder hergestellt worden oder dabei angefallen sind und 

2. die Beförderung zur Heranschaffung der Güter zum Unternehmen, ihrer 
. Überführung innerhalb des Unternehmens oder der Verbringung der Güter 

aus dem Unternehmen dient und 
3. das Kraftfahrzeug, mit dem die' Beförderung durchgeführt wird, vom 

Unternehmer selbst oder seinen Angestellten bedient wird. 

(2) Zum Unternehmen im Sinne des Abs. 1 Z 2 gehören auch alle 
Zweigniederlassungen, weiteren Betriebsstätten u. dgl. sowie die auch nur 
vorübergehend betriebenen Arbeitssteller: (insbesondere Baustellen). 

(3) ... 

§ 11. (1) Die Festsetzung oder Aufhebung der Tarife bedarf der Genehmigung 
des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft. Dieses 
Einvernehmen entfällt in Angelegenheiten von Güterbeförderungen in 
Entfernungen von 65 km oder weniger, gerechnet in der Luftlinie vom Standort 
des Gewerbes. Die Tarife sind zu genehmigen, wenn sie den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entsprechen und volkswirtschaftliche 'Rücksichten nicht entge­
genstehen. 

(2) ... 

§ 11 a. (1) Der Bundesminister für Verkehr kann, hinsichtlich der 
Baustellentransporte im Ein~ernehmen mit dem Bundesminister für Bauten und 
Technik, . 

a) für bestimmte Arten der gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern (z. B. 
Baustellentransporte, Kühl- und Warmhaltetransporte, Stückguttrans­
porte) oder 

b) für die gewerbsmäßige Beförderung bestimmter Güter 
über Entfernungen bis höchstens 65 km, gerechnet in der Luftlinie vom Standort 
des Gewerbes (der weiteren Betriebsstätte), unter Zugrundelegung bestehender 
Verbandsempfehlungen des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe 
gemäß § 36 des Kartellgesetzes, BGBI. Nr. 460/1972, durch Verordnung für die 

Neue Fassung 

2: Die Beförderung muß der Heranschaffung der Güter zum Unternehmen, 
ihrer Fortschaffung vom Unternehmen, ihrer Überführung innerhalb oder 
- zum Eigengebrauch - außerhalb des Unternehmens dienen. 

3. Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen 
Personal des Unternehmens geführt werden. 

4. Die die Güter befördernden Kraftfahrzeuge müssen dem Unternehmen 
geh9ren, von ihm auf Abzahlung gekauft worden sein oder gemietet sein. 
Dies gilt nicht bei Einsatz eines Ersatzfahrzeuges für: die Dauer eines 
kurzfristigen Ausfalls des sonst verwendeten Kraftfahrzeugs. 

5. Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten 
Tätigkeit des Unternehmens darstellen. 

(2) Zum Unternehmen im Sinne des Abs. 1 gehören auch alle Zweigniederlas­
sungen, weiteren Betriebsstätten u. dgl. sowie die auch nur vorübergehend 
betriebenen Arbeitsstellen (insbesondere Ba~stellen). 

(3) unverändert 

§l1. (1) Die Festsetzung oder Aufhebung der Tarife bedarf der Genehmigung 
des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Die Tarife sind zu 
genehmigen, wenn sie den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechen und· 
volkswirtschaftliche Rücksichten nicht entgegenstehen. 

(2) unverändert 

§ 11 a. (1) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann, 
hinsichtlich der Baustellentransporte im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten,. 

a) für bestimmte Arten der gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern (zB 
BausteIlentransporte, Kühl- und Warmhaltetransporte, Stückguttrans­
porte) oder. 

b) für die gewerbsmäßige Beförderung bestimmter Güter über Entfernungen 
bis höchstens 65 km, gerechnet in der Luftlinie vom Standort des Gewerbes 
(der weiteren Betriebsstätte), unter Zugrundelegung bestehender Ver­
bandsempfehlungen des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe 
gemäß § 31 KartG 1988, durch Verordnung verbindliche Tarife, die die 
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Güterbeförderungsunternehmer verbindliche Tarife, die die durchschnittlichen 
Gesamtkosten und einen angemessenen Gewinn zu berücksichtigen haben, nach 
Maßgabe der folgenden Absätze festsetzen, wenn sich Be- und Entladeort im 
Inland befinden. 

(2) bis (7) ... 

Abschnitt IV b. Behörden 

§ 15 b. (1) bis (5) ... 

Neue Fassung 

durchschnittlichen Gesamtkosten und einen angemessenen Gewinn zu 
berücksichtigen haben, nach· Maßgabe der folgenden Absätze festsetzen, 
wenn sich Be- und Entladeort im Inland befinden. 

(2) bis (7) unverändert 

Abschnitt IV b. Behörden 

§ 15 b. (1) bis (5) unverändert 

(6) Zuständige Behörde nach § 15 d ist jene Behörde, die das zugrundeliegende 
Verfahren in erster Instanz geführt hat. 

Amtshilfe 

§ 15 d. (1) Die Behörde hat schwerwiegende Verstöße oder wiederholt 
geringfügige Verstöße von Unternehmern, die ihren Wohnsitz, oder von 
Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, der zuständigen 
Behörde des Staates, in dem der Unternehmer seinen Wohnsitz hat" oder das 
Unternehmen seinen' Sitz hat, .mitzuteilen, wenn diese Verstöße einen 
Entziehungstatbestand bilden. Diese Benachrichtigung hat auch die von der 
Behörde getroffenen Maßnahmen zu enthalten. 

(2) Die Behörde hat jede E~tziehung einer Gewerbeberechtigung von 
Unternehmern, die ihren Wohnsitz, oder von Unternehmen, die ihren Sitz in 
Österreich haben, der zuständigen Behörde des Europäischen Wirtschaftsraumes 
mitzuteilen. 

(3) Weitergehende gegenseitige Amts- und Rechtshilfeabkommen werden 
dadurch nicht berührt. 

Abschnitt VI. 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

/ 

Verweisungen 

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich angeordnet ist, in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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Schlußbestimmungen 

§ 19. (1) und (2) ... 

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Betriebe betraut. Dieses Einvernehmen entfällt in 
Angelegenheiten von Güterbeförderungen in Entfernungen von 65 km oder 
weniger, gerechnet in der Luftlinie vom Standort des Gewerbes. 

Neue Fassung 

Übergangsbestimmungen 

§ 18. (1) Berechtigungen zur gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern im 
Umfang des § 5 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr. .. ./1992, 
die auf Grund der bisher in Geltung gestandenen Vorschriften erlangt oder 
aufrechterhalten worden sind, gelten nach Maßgabe ihres sachlichen Inhaltes und 
der folgenden Bestimmungen als entsprechende Berechtigungen im Sinne der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr. .. ./1992, und 
der Gewerbeordnung 1973. 

(2) Am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBI. 
Nr ... ./1992 anhängige Verfahren sind nach der bis zum Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr ... ./1992, geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. 

Schluß bestimmungen 

§ 19. (1) und (2) unverändert 

(3) § 3 a Abs. 2, § 5 Abs. 1 bis 6, § 5 Abs. 8, § 8 Abs. 1 und 2, § 15 b Abs. 6, 
§ 15 d und § 18 dieses Bundesgesetzes, in der Fassung BGBI. Nr ... ./19 .. , treten 
mit Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Winschaftsraum in 
Kraft. 

(4),§ 5 Abs. 7, § 5 a und § 6 b, in der Fassung BGBI. Nr. 453/1992, treten mit 
dem Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Winschaftsraum 
außer Kraft. 

(5) Verordnungen auf Grurid dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. / 

§ 20. Mit der Vollziehung ist der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 1,Ind 
Verkehr, hinsichtlich des § 11 a im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, betraut. 
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